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Betreff: Feststellung der UVP-Pflicht aufgrund allgemeiner Vorprifung gemaf § 5 Abs. 1i. V. m.
§ 7 Abs. 1 und 5 UVPG firr das Vorhaben ,Stg.-Zuffenhausen, Erneuerung EU
Feuerbach - Kornwestheim*“, Bahn-km 6,880 bis 6,880 der Strecke 4811 Feuerbach -
Kornwestheim in Stuttgart-Zuffenhausen

Bezug: Antrag vom 26.02.2025, Az. I.II-SW-S-K

Anlagen: 0

Verfahrensleitende Verfligung

Fur das o. g. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchflihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht.

Begrundung

Diese Feststellung beruht auf 8 5 Abs. 1i. V. m. 8 7 Abs. 1 und 5 Gesetz tber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) i. V. m. 14.8.3.1 Anlage 1 UVPG.

Das Vorhaben hat den Riick- und Neubau der Eisenbahniberfiihrung EU Feuerbach in Bahn-km
6,880 auf der Strecke 4811 Stuttgart Feuerbach — Kornwestheim Rbf zum Gegenstand. Zudem
werden die Gleise 76, 77 und 78 zuriickgebaut, die Oberleitungsanlagen angepasst, ein Gaslager
zurickgebaut und die Stitzwande angepasst sowie Kabel und Leitungen verlegt/gesichert. Das
Vorhaben unterfallt dem Anwendungsbereich des UVPG gem&R § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG, da es in
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Anlage 1 UVPG aufgefihrt ist. Es stellt der Art nach ein Vorhaben nach Nr. 14.8.3 Anlage 1 UVPG

dar, denn es handelt sich um eine sonstige Betriebsanlage von Eisenbahnen.

Das Eisenbahn-Bundesamt, AuRenstelle Karlsruhe/Stuttgart wird fir das Vorhaben ein
fachplanungsrechtliches Zulassungsverfahren nach 8§ 18 Abs. 1 AEG durchfiihren. Dieses stellt ein
verwaltungsbehordliches Verfahren dar, das der Zulassungsentscheidung dient gemaf 88 4 und 2
Abs. 6 Nr. 1 UVPG und ist daher taugliches Tragerverfahren fur eine mogliche UVP. Daher hat
das Eisenbahn-Bundesamt die Feststellung, dass fiir das Vorhaben die UVP-Pflicht besteht oder
nicht besteht (Feststellung der UVP-Pflicht) nach den 88 6 bis 14a UVPG zu treffen aufgrund der
Zusténdigkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
(BEVVG), wenn fur das Vorhaben die UVP-Pflicht bestehen kann gemalR § 18 Abs. 1a Satz 5
AEG. Letzteres ist der Fall, da keine unbedingte UVP-Pflicht gemaf} § 6 Satz 1i. V. m. Nr. 14.7
Anlage 1 UVPG besteht (es handelt sich nicht um den Bau eines Schienenwegs von
Eisenbahnen) und auch keine Freistellung von der UVP-Pflicht nach Nr. 14.8.3.2 Anlage 1 UVPG
unterhalb der dortigen Prifwerte, nach § 14a Abs. 1 UVPG oder nach § 14a Abs. 2 Nr. 3 UVPG
unterhalb der Prufwerte von Nr. 14.8.3.2 Anlage 1 UVPG.

Die Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt vorliegend von Amts wegen nach Beginn des Verfahrens
das der Zulassungsentscheidung dient gemaf 8 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UVPG.

Fur das Vorhaben ist zur Feststellung der UVP-Pflicht eine allgemeine Vorpriifung gemar 8§ 7 Abs.
1und 5UVPG . V. m. Nr. 14.8.31 Anlage 1 UVPG durchzufiihren.

Die allgemeine Vorprufung wird als tberschlagige Prifung unter Beriicksichtigung der in Anlage 3
UVPG aufgefuihrten Kriterien durchgefihrt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame
Umweltvorsorge nach MaRRgabe der geltenden Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu
bericksichtigen sind. Vorliegende Ergebnisse vorgelagerter Umweltprifungen oder anderer
rechtlich vorgeschriebener Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens sind in

die Prufung einzubeziehen.

1 Merkmale des Vorhabens

Die Merkmale des Vorhabens werden insbesondere hinsichtlich der Kriterien der Nr. 1 Anlage 3
UVPG beurteilt.
Das Vorhaben erstreckt sich auf eine Lange/Breite von 320/415 m und eine H6he von 10 m. Es

werden 2 Oberleitungsmasten verschoben, der Flachenbedarf liegt bei rund 6680 m2 (180 m?
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anlagen-, 6500 m2 baubedingt). Das Gesamtaushubvolumen betragt 10100 m3. Es wird ein
Gebaude zurtickgebaut (33 m3), 680 m3 Schotterkdrper. Dabei werden bauzeitlich insgesamt
7850 m3 Boden bewegt, 1800 m2 Bodenbefestigt und 1311 m2 Vegetation beseitigt. Geschatzt
fallen ca. 20120 t Bauabfalle nach AVV 17 insgesamt an. Es kommt zu Emissionen bauzeitlich
durch Verbrennungsmotoren und Staub und zu Baularm und Erschitterungen.

Treib- und Schmierstoffe werden bauzeitlich gelagert und es kommt zu Betankungsvorgangen.
2 Standort des Vorhabens

Die mogliche Beeintrachtigung der 6kologischen Empfindlichkeit eines Gebietes wird
insbesondere hinsichtlich der Nutzungs-, Qualitts- und Schutzkriterien nach Nr. 2 Anlage 3 UVPG
unter Bertcksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen
Einwirkungsbereich beurteilt.

Im Einwirkbereich des Vorhabens befinden sich Wohn- und sonstige Siedlungsgebiete (dicht
besiedeltes Gebiet nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG ,Stadtkreis Stuttgart®), es bestehen Lebensrdume
von Arten des Anhangs IV RL 92/43/EWG und von Europaischen Vogelarten.

3 Artund Merkmale der mdglichen Auswirkungen

Die mdglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzguter werden anhand der
Kriterien unter 1. und 2. beurteilt. Dabei wird insbesondere den Gesichtspunkten der Nr. 3 Anlage
3 UVPG Rechnung getragen. Besonders beriicksichtigt wird gemaf § 7 Abs. 5 Satz 1 UVPG, ob
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vorhabens oder des Standorts

oder durch Vorkehrungen des Vorhabentragers offensichtlich ausgeschlossen werden.

Folgende wesentliche Griinde gemalR 8§ 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 UVPG sind flr das Nichtbestehen
der UVP-Pflicht anzufuhren:

Betroffen sind die Schutzgiter Mensch, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flache und
Boden, Wasser.

Fur das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit kommt es bauzeitlich zu
Larmbel&astigungen. Es wurde ein Larmschutzkonzept mit Vermeidungs- und
MinimierungsmafRnahmen aufgestellt, dadurch werden keine erheblichen Beeintrachtigungen an
dem Schutzgut bewirkt. Beim Schutzgut Flache und Boden werden ca. 23 m2 entsiegelt.
Bauzeitlich werden jedoch 6352 m2 temporér genutzt, was hauptsachlich auf vorbelasteten Boden
(Parkplatz, Gleisanlagen etc.) betrifft. Das Schutzgut Wasser ist betroffen durch Ableitung von
geringfigigem Grundwasser (Baugrube, Bohrlécher) und dem Standort von Stahlbohrtragern im
Grundwasser. Im Zuge des Verfahrens ist eine wasserrechtliche Betrachtung erforderlich. Durch
Erneuerung der EU und dem Bau von Stiitzwanden werden 1 Einzelbaum und ca. 800 m?

Vegetation (Ruderalvegetation, Feldgeholz, Brombeergebiisch, nichtheimische Straucharten) in
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Anspruch genommen. Auf den meisten Flachen werden nach Beendigung Anpflanzungen
stattfinden. Fir Vogel kann es aufgrund der Briickenerneuerungen und des Wegfalls eines
Baumes und Gebischen zu Eingriffen, bei Reptilien durch Inanspruchnahme von Habitaten
wahrend der Bauzeit. Der Vorhabentrager hat Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen, wie
Vorgabe von Geholzrodungen, Vegetationsschutzmafinahmen, Reptilienz&unen, Vergramungs-
und Abfangmafnahmen, Kontrollen vor dem Abriss, Ausweisung von Bautabuzonen, Nutzung von
ordnungsgemal gewarteten Maschinen, Umgang mit umweltgefahrdenden Materialien und
Einsatz einer Umweltfachlichen Bautberwachung erarbeitet. Als Kompensationsmafinahmen
werden Saat von Ruderalvegetation und Anpflanzung von Gebiischen und Feldgehdlzen, die
Wiederherstellung der Bodenfunktion, die Entsiegelung, eine temporare Ausgleichsflache fir
Reptilien und das Anbringen von Nistkasten genannt.

Somit kénnen alle Eingriffe vollstandig ausgeglichen werden. Unter Beriicksichtigung der
artenschutzrechtlichen MaRnahmen werden keine Verbotstatbestande nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3
BNatSchG ausgel6st.

4  Ergebnis

Aus den Antragsunterlagen der Vorhabentragerin (Erlauterungsbericht. Landschaftspflegerischer
Begleitplan, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) ergibt sich nach Uberschlagiger Prifung, dass
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die im Hinblick
auf eine wirksame Umweltvorsorge nach MalRgabe der geltenden Gesetze bei der

Zulassungsentscheidung zu beriicksichtigen waren.

Diese Feststellung ist gemal § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstandig anfechtbar. Sie wird
geman § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Offentlichkeit bekannt gegeben durch Verdffentlichung auf der
Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. Sie wird zudem im zentralen Internetportal des Bundes

(www.uvp-portal.de) bekannt gegeben gemal § 2 Abs. 3 Bundes-UVP-Portal-VwV.

Die dieser Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen kdnnen von Dritten beim Eisenbahn-
Bundesamt, AulRenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Olgastral3e 13, 70182 Stuttgart nach vorheriger

Terminvereinbarung eingesehen werden.

Im Auftrag

Elektronisch erstellt und

ohne Unterschrift gultig

Seite 4 von 4



	Verfahrensleitende Verfügung
	Begründung
	1 Merkmale des Vorhabens
	2 Standort des Vorhabens
	3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen
	4 Ergebnis


